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N i e d e r s c h r i f t

über die öffentliche 37./X. Ratsperiode Sitzung des Verwaltungsrates der Umweltbetriebe
der Stadt Kleve am Dienstag, dem 05.12.2017, im Anschluss an die Sitzung des Vergabe-
und Betriebsausschusses, im Sitzungssaal des Rathauses - Nr. 1.29

Unter dem Vorsitz des
Ersten Beigeordneten Haas, Willibrord
sind anwesend die Stadtverordneten:

Ackeren, van, Barend
Duenbostell, Horst
Fischer, Heidi
Hütz, Klaus-Werner

Janßen, Alexander
Kanders, Angelika
Liffers, Werner
Rambach, Andreas
Siebert, Susanne
Verhoeven, Werner

FDP
SPD
SPD
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN für Schoofs, 
Christian
Offene Klever
CDU
CDU
CDU
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN
CDU

Nicht anwesend:

Schoofs, Christian Bündnis 90/ DIE GRÜNEN

Von der Verwaltung sind anwesend:

Erster Beigeordneter Haas
Tariflich Beschäftigter Klockhaus
Tariflich Beschäftigter Langenbrink
Amtfrau Berns als Schriftführerin

Von den USK sind anwesend:

Verwaltungsdirektor Koppetsch
Verwaltungsrat Dahmen
Verwaltungsrat Vervoorst
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Verwaltungsratsvorsitzender Haas begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und 
fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates der Umweltbetriebe 
der Stadt Kleve AöR fest.

Anmerkungen zur Tagesordnung oder zur Niederschrift über die letzte Sitzung ergeben sich 
nicht.

1. Wirtschaftsplan für das Jahr 2018
  
Verwaltungsdirektor Koppetsch trägt zum Wirtschaftsplan 2018 der USK AöR vor.

Auf Nachfrage von StV. Liffers zur Funktion und Bedeutung der Kaskade erläutert Tariflich 
Beschäftigter Klockhaus diese und weist darauf hin, dass der Fachbereich Tiefbau 
gemeinsam mit den USK an einem Konzept zur Behandlung von Starkregen arbeite, um 
die Kaskade mittelfristig entlasten zu können.

Tariflich Beschäftigter Klockhaus trägt im Folgenden die Etatansätze des Fachbereichs 
Tiefbau zum Jahr 2018 vor.

Auf Nachfrage von StV. Liffers zur Durchführung der Kanalinspektionen durch eigenes 
Personal macht Erster Beigeordneter Haas deutlich, dass dies geprüft werde und es Vor-
und Nachteile gebe, die dabei zu berücksichtigen seien.

2. Abfallbeseitigung
a) Gebührenbedarfsberechnung (Personen- und Gefäßgebühr) 2018
b) Neufassung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kleve
- Drucksache Nr. 773 /X. -

Beschluss:
Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR fasst einstimmig folgende 
Beschlüsse:
a) Die der Drucksache Nr. 773/X. als Anlagen 1 - 6 beigefügte 

Gebührenbedarfsberechnung (Personen- und Gefäßgebühr) wird zur Kenntnis 
genommen und es wird beschlossen, die Höhe der derzeitigen 
Abfallbeseitigungsgebühren nicht zu ändern.

b) Die der Drucksache Nr. 773/X. als Anlage 8 beigefügte Neufassung der Satzung der 
Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Kleve wird beschlossen. Die Satzung ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

3. Stadtentwässerung
Gebührenbedarfsberechnung 2018
- Drucksache Nr. 774 /X. -

Beschluss:
Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR nimmt die der Drucksache 
Nr. 774/X. als Anlagen 1-7 beigefügten Gebührenbedarfsberechnungen zur Kenntnis und 
beschließt, die Höhe der Kanal- und Klärwerksgebühren nicht zu ändern.

http://www.kleve.de/C1257CF60039C976/html/F2D16112BB752888C12581E1002D0491?OpenDocument
http://www.kleve.de/C1257CF60039C976/html/EDD3C21B77E7B1CAC12581D8003152DB?OpenDocument
http://www.kleve.de/C1257CF60039C976/html/B0DBCBEFBF0BD955C12581D70058A7B2?OpenDocument
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4. Straßenreinigung
a) Gebührenbedarfsberechnung 2018
b) Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 

Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Kleve vom 15. Dezember 2011
- Drucksache Nr. 775 /X. -

StV. Liffers schildert seine eigene Situation und möchte wissen, wieso die Gebühr 
zweimal zu entrichten sei.

Antwort zur Niederschrift:
Die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung gibt als Maßstab für die 
Straßenreinigungsgebühr u.a. die Seiten eines Grundstücks entlang der gereinigten 
Straße vor. Darüber hinaus werden in gleichem Maße auch sogenannte 
Hinterliegergrundstücke veranlagt, die nicht direkt an der Straße angrenzen aber 
dennoch im gleichen Maße von der Straßenreinigung durch die Umweltbetriebe 
profitieren.

StV. Hütz spricht die Beseitigung des Laubfalls an, die von den Grundstückseigentümern 
selbst durchzuführen sei und möchte wissen, wie mit den Problemen des 
demographischen Wandels umgegangen werde.

Verwaltungsdirektor Koppetsch stellt die zusätzlichen Leistungen der USK auf diesem 
Sektor sowie die enorme Serviceorientierung heraus. Verwaltungsratsvorsitzender Haas 
führt ergänzend zu den Kosten, der Verantwortung der Grundstückseigentümer und dem 
hohem Standard, der in Kleve geboten werde, aus.

Im Namen der CDU-Fraktion spricht StV. Verhoeven den USK seinen Dank für diesen 
Service aus, den seine Fraktion zu schätzen wisse und die Bürger gerne in Anspruch 
nähmen.

Beschluss:
Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR fasst einstimmig folgende 
Beschlüsse:
a) Die der Drucksache Nr. 775/X. als Anlagen 1 - 5 beigefügte 

Gebührenbedarfsberechnung wird zur Kenntnis genommen und es wird beschlossen, 
die Höhe der Straßenreinigungsgebühren nicht zu ändern.

b) Die der Drucksache Nr. 775/X. als Anlagen 6 und 7 beigefügte Satzung der 
Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR zur Änderung der Satzung vom 15.12.2011 über 
die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt 
Kleve wird beschlossen. Die Satzungen sind Anlage zur Niederschrift.

5. Mitteilungen
  
./.

6. Anfragen
  
./.

http://www.kleve.de/C1257CF60039C976/html/FE019BE0490E2D27C12581D40031A3CC?OpenDocument
Mitteilungen
Anfragen
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Ende der Sitzung: 16.27 Uhr

(Haas) (Berns)
Vorsitzender Schriftführerin




